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Wie war die Woche? Was steht an? 
Das diskutiert man doch gern sams-
tags beim gemütlichen Frühstück. Ab 
30. November 2024 liefert ein News-
letter der Landeshauptstadt unter 
dem Titel „Neues aus Schwerin“ dafür 
jede Menge nützlicher Informationen.
„Neues aus Schwerin“ kann ab sofort 
unter schwerin.de mit wenigen Klicks 
kostenlos abonniert werden. Voraus-
setzung ist eine eigene E-Mail-Adres-
se. Der Newsletter wird dann jede 
Woche Samstagfrüh per E-Mail zuge-
stellt.
„Die Lokalzeitung zum Frühstück – 
das ist für viele Menschen noch immer 
eine liebgewordene Gewohnheit. 
Genau da wollen wir die Leute abho-
len. Die Stadtverwaltung ist eine seri-
öse und wichtige Informationsquelle 
für die Bürgerinnen und Bürger und 
wir geben jede Woche eine Vielzahl an 
Pressemeldungen heraus. Das reicht 
von bevorstehenden Sperrungen und 
Bauarbeiten bis zu aktuellen Kultur-
veranstaltungen. Natürlich findet man 
solche Neuigkeiten auch auf unserer 
Internetseite. Wir möchten aber, 
dass sie auch bei denen ankommen, 

die nicht gezielt im Internet danach 
suchen“, sagt Pressesprecherin Micha-
ela Christen.  
Der Newsletter „Neues aus Schwerin“ 
bietet künftig mit der Rubrik „Die-
se Woche“ einen kurzen Rückblick 
auf die wichtigsten Nachrichten der 

zurückliegenden Arbeitswoche und 
einen Überblick über weitere aktuelle 
News aus der Stadtverwaltung. Kom-
plettiert wird das kompakte Angebot 
mit den Verkehrsmeldungen der bevor-
stehenden Woche und einem beson-
deren Kulturtipp. Außerdem finden 

die Abonnenten im Newsletter direkte 
Links zu den aktuellen Job- und Stel-
lenangeboten der Stadtverwaltung 
sowie zum Serviceportal mit seinen 
mehr als 550 Online-Dienstleistungen 
für die Schwerinerinnen und Schwe-
riner.

Immer samstags zum Frühstück „Neues aus Schwerin“

Aktuelle Nachrichten aus der Stadtverwaltung

jetzt im kostenlosen Abo erhältlich

                                                                                                                                    Foto: Timm Allrich   

Am ersten Adventswochenende öff-
net das Kulturforum Schleswig-Hol-
stein-Haus mit weihnachtlichen 
Angeboten für die ganze Familie 
seine Türen. Der vielseitige Kunst-
handwerkermarkt “Advent im Hof“ 
präsentiert im festlich geschmückten 
Haus und Garten Kunst zum Stau-
nen, Verschenken oder auch um sich 
selbst eine Freude zu machen: Hier 
gibt es für alle etwas zu entdecken. 
The Original Pearldivers of Kuwait 
begleiten den Markt musikalisch 
durch das Wochenende. Das vielfäl-
tige Programm bietet darüber hinaus 

Puppentheater für die Jüngsten und 
weihnachtliche Bastelei. Briefe an 
den Weihnachtsmann können sogar 
persönlich bei ihm abgegeben wer-
den. Entspannung finden Gäste bei 
Kaffee und Kuchen oder einer war-
men Suppe an der Feuerschale.
Die junge Schweriner Jazzcombo Fuz-
zy Chameleons bringt am Samstag-
abend ihre Freunde mit für ein tem-
peramentvolles Konzert mit einem 
Hauch von Weihnachten. Eine eher 
klassische weihnachtliche Matinee 
spielt die Violinistin Clara Mia Windel-
berg gemeinsam mit ihrer Schwester 

Emma Lotta am Sonntag. 
Am Samstag ist das Haus von  
11-19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 
11-17 Uhr. Der Eintritt kostet 2,- Euro. 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 
haben freien Eintritt.
Das detaillierte Programm ist auf der 
Homepage des Kulturforums und auf 
Instagram zu finden.
Der Eintritt für das Konzert am 
Samstagabend kostet 15,- Euro, für 
Jugendliche 10,- Euro. Karten sind 
im Vorverkauf und an der Abend-
kasse im Kulturforum Schleswig-Hol-
stein-Haus erhältlich.

Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus lädt zum „Advent im Hof“

Stimmungsvoll in die Weihnachtszeit

               © Janis Sophie Böttcher
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Telefon:  0385 545 - 1111
Telefax:  0385 545 - 1019
E-Mail:   info@schwerin.de
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Wichtiger Hinweis

Der Zugang zum Stadthaus ist 
außer an Montagen nur mit vorhe-
riger Terminvereinbarung möglich. 
Termine für alle Dienstleistungen 
im Bürgerservice, Dokumentenser-
vice und Standesamt können unter  
www.schwerin.de/terminvergabe 
gebucht werden. 
Weitere Informationen zu den 
telefonischen Erreichbarkeiten 
der Fachdienste sind unter www.
schwerin.de/oeffnungszeiten ein-
sehbar.
Für die Kfz-Zulassungs- und Füh-
rerscheinstelle in Schwerin-Süd 
sind vorherige Online-Terminver-
einbarungen notwendig, die unter  
www.schwerin.de/terminvergabe 
gebucht werden können. Alterna-
tiv können Termine auch unter der 
Behördennummer 115 vereinbart 
werden. 
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Cities for Life – Städte für das Leben:

Am 30. November 2024 findet auf 
Initiative der Gemeinschaft Sant’Egi-
dio wieder der internationale Akti-
onstag unter dem Motto: „Städte 
für das Leben – Städte gegen die 
Todesstrafe“ statt. Bereits 2006 
hatte die Stadtvertretung der Lan-
deshauptstadt mit großer Mehrheit 
beschlossen, dass sich Schwerin der 
Initiative anschließt. Schwerinerinnen 
und Schweriner können sich bis zum 
29. November 2024 im Foyer des 
Stadthauses, Am Packhof 2-6, mit 
ihrer Unterschrift gegen die Todes-
strafe wenden. In diesem Jahr wird 
neben dem Rathaus am Markt auch 
das E-Werk am Pfaffenteich wieder 
von 17:00 Uhr bis Mitternacht als 
sichtbares Zeichen gegen die Todes-
strafe in grünes Licht getaucht.
In Deutschland beteiligen sich rund 
300 Städte – darunter viele Großstäd-
te wie Berlin, Hamburg, Stuttgart, 
Bremen, Leipzig, Rostock, Nürnberg, 
Düsseldorf, Frankfurt, Dortmund 
und Würzburg neben zahlreichen 
kleineren Städten mit unterschied-
lichen Aktionen wie der besonderen 
Beleuchtung bekannter Gebäude, 
Dichterlesungen, Begegnungen mit 
Zeugen oder Projekten in Schulen an 
dem Aktionstag.
Seit 2002 wird der Aktionstag der 
„Cities for Life“ mit Veranstaltungen 
zur Sensibilisierung der Zivilgesell-
schaft durchgeführt. Diese weltweit 
größte Mobilisierung von Städten 
möchte die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit auf die Menschenrechte 
und den Wert des Lebens lenken. Dies 
erscheint in unserer Zeit von besonde-
rer Wichtigkeit, die von zahlreichen 
Kriegen und Terrorismus geprägt ist. 

Erfolge und Rückschläge im Kampf 
gegen die Todesstrafe

Im letzten Jahr wurden wieder 
Erfolge auf dem Weg der Abschaffung 
der Todesstrafe erzielt. Im Dezember 
2024 wird die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen zum wieder-
holten Mal eine Resolution über ein 
universales Moratorium der Todes-
strafe verabschieden (2022 haben 
125 Länder für ein Hinrichtungsmo-
ratorium gestimmt, zwei mehr als bei 
der Abstimmung 2020). 
Nach der Zentralafrikanischen Repu-
blik und Sambia hat 2023 das Parla-
ment von Ghana für die Abschaffung 
der Todesstrafe gestimmt. Afrika ist 
somit dabei, nach Europa der zwei-
te Kontinent ohne Todesstrafe zu 
werden. Im Juli trat in Pakistan die 
Abschaffung der Todesstrafe für Dro-
gendelikte in Kraft und die obligato-
rische Abschaffung der Todesstrafe in 
Malaysia. In Japan ist der 88jährige 
Iwao Hakamada in diesem Oktober 

nach 45 Jahren im Todestrakt entlas-
sen worden, was die Debatte um eine 
Abschaffung fördern könnte. 
Leider bleiben besorgniserregende 
Nachrichten nicht aus. Insbesonde-
re sind in Krisengebieten steigende 
Vollstreckungszahlen zu registrieren, 
auch die Zahl der Todesurteile hat 
zugenommen. Todesurteile wer-
den häufig wegen Drogendelikten 
verhängt und sind nicht selten von 
Diskriminierung der Ärmsten und 
Schwächsten geprägt. Auch können 
regimekritische Äußerungen zu Todes-
urteil und Hinrichtung führen, wie 
dies in Myanmar geschehen ist. In 
Alabama/USA wurde in diesem Jahr 
Kenneth Smith mit einer Methode 
hingerichtet (Stickstoff-Erstickung), 
die nicht einmal für Tiere erlaubt ist. 
In der Demokratischen Republik Kon-
go wurde die Todesstrafe leider wie-
dereingeführt. Im Iran hat die deut-
sche Staatsangehörigkeit Djamshid 
Sharmahd nicht vor dem Todesurteil 
bewahrt.

Schwerin setzt am 30. November 
ein Zeichen gegen die Todesstrafe

Am 30. November wird neben dem E-Werk auch das Rathaus von 17:00 Uhr 
bis Mitternacht in grünes Licht getaucht.         © Landeshauptstadt Schwerin

Der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirt-
schaftliche Dienstleistungen Schwerin 
stellt am 25. November die öffent-
liche Wasserversorgung auf dem Alten 
Friedhof und dem Waldfriedhof ab. 
Nach der Winterpause, wenn keine 
Frostgefahr mehr droht, wird das Was-
ser rechtzeitig zur Frühjahrsbepflan-
zung wieder bereitgestellt. Dies wird 
voraussichtlich im April des nächsten 
Jahres der Fall sein.

Winterpause für Wasserstellen auf Friedhöfen

                                                                                            © SDS
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Funktionsgebäude im Sportpark Lambrechtsgrund übergeben

Nutzung für den Schul- und Vereinssport vorgesehen
Das Funktionsgebäude am 2023 
fertiggestellten Kunstrasenplatz 
neben dem Sportgymnasium im 
Sportpark Lambrechtsgrund wurde 
am 8. November offiziell seiner 
Bestimmung übergeben. „Die Lan-
deshauptstadt unternimmt große 
Anstrengungen, um die sportliche 
Infrastruktur in Schwerin auf Basis 
der beschlossenen Sportentwick-
lungskonzeption weiter zu verbes-
sern. Der im August fertiggestellte 
Neubau steht seit dem Schuljahres-
beginn sowohl dem Schul-, als auch 
dem Vereinssport zur Verfügung“, 
sagte der stellvertretende Ober-
bürgermeister Bernd Nottebaum 
bei der feierlichen Übergabe des 
Gebäudes. Nutzerinnen und Nutzer 
sind neben dem Sportgymnasium 
der Frauensportverein 02 Schwerin 
e. V. in der Sportart Fußball und 
die Abteilung American Football der 
Mecklenburger Stiere (Mecklenburg 
Bulls). In dem Neubau für rund  
3,4 Mio. Euro sind Umkleide-, 

Sanitär- und Duschräume sowie 
Funktionsräume für Lehrkräfte, 
Trainingspersonal und Schieds-
richter untergebracht. Die Kabinen 
sind speziell auf die Mannschafts-
stärke im American Football abge-

stimmt. Auch die Geschäftsstelle 
der Mecklenburg Bulls befindet sich 
in dem eingeschossigen Gebäude. 
Zusätzlich stehen dem FSV ein 
Mehrzweckraum und den Bulls ein 
Kraftraum zur Verfügung. Dieser 

soll auch von den Handballern 
der Mecklenburger Stiere genutzt 
werden. Das Funktionsgebäude ist 
barrierefrei. Es steht damit auch 
Menschen mit Handicap für Training 
und Wettkampf zur Verfügung. 
Auch energetisch ist der Neubau 
auf dem neuesten Stand: Das 
Gebäude verfügt über eine zen-
trale Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung. Auf dem Flachdach 
liefert eine Solaranlage Energie, 
die ein Batteriespeicher sowohl 
für die Eigenstromversorgung als 
auch für die Flutlichtanlage des 
benachbarten Kunstrasenplatzes 
zwischenspeichert. Das Warmwas-
ser für Duschen und Waschgelegen-
heiten wird überwiegend mittels 
Solarthermie erzeugt. 
Die Baumaßnahme wurde zu  
ca. einem Drittel mit Zuwendungen 
des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern im Rahmen des Schulpro-
gramms des MV-Schutzfonds geför-
dert.

Seit Schuljahresbeginn steht das neue Funktionsgebäude neben dem Sport-
gymnasium dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung.    
                                         © Landeshauptstadt Schwerin/Mareike Diestel

Die Firma Cyclomedia Deutsch-
land GmbH befährt seit dem  
18. November bis voraussichtlich  
31. Dezember 2024 erneut das 
gesamte Stadtgebiet Schwerin mit 
Aufnahmefahrzeugen. Die Autos 
sind auf dem Dach mit speziellen 
Kameras und Laserscannern ausge-
stattet, die die Umgebung digital im 
360-Grad-Panorama erfassen. Die 
letzte derartige Befahrung fand in 
Schwerin im Herbst des vergangenen 
Jahres statt. Die nun gestartete Aktu-
alisierung der digitalen Aufnahmen 
findet im Auftrag der Stadtwerke 
Schwerin und der Landeshauptstadt 
Schwerin statt.
Die von Cyclomedia generierten 
hochauflösenden, georeferenzierten 
und dreidimensionalen 360-Grad-Pa-
noramabilder werden für eine Viel-
zahl von Fachanwendungen in der 
Landeshauptstadt Schwerin und 
bei den Schweriner Stadtwerken 
genutzt. Aus datenschutzrecht-
lichen Gründen werden Gesichter 
und KFZ-Kennzeichen unkenntlich 
gemacht, noch bevor Cyclomedia die 

aufgenommenen Bilder den Nutzern 
zur Verfügung stellt. Die Nutzung 
der Bilddaten dient ausschließlich 
internen Zwecken, eine Veröffent-
lichung der Panoramabilddaten 
erfolgt nicht.
„Die digitale Erfassung von Straßen-
zügen ist für uns ein echter Mehr-

wert. Durch die erhobenen Daten 
kennen wir die aktuellen Standorte 
von Hydranten, Schiebern, Schäch-
ten oder den Straßenbelag. Mit 
den Informationen zu ober- und 
unterirdischen Gegebenheiten kön-
nen wir Aufträge deutlich schneller 
und effektiver abwickeln, ohne auf-

wendige Begehungen vor Ort durch-
führen zu müssen. Voraussetzung 
für diese Erleichterungen ist jedoch, 
dass die Datenbasis durch regel-
mäßige Befahrungen stets aktuell 
gehalten wird“, erläutert Hanno Nis-
pel, Technischer Geschäftsführer bei 
den Stadtwerken Schwerin.
„Die virtuelle Ortsbegehung ermög-
licht es uns, Arbeitsprozesse zeitspa-
render und kostengünstiger zu 
erledigen. Die Nutzung der Bilder 
verkürzt verwaltungsinterne Prozess-
laufzeiten und verbessert den Bür-
gerservice. Ich freue mich sehr, dass 
auch in diesem Jahr die Kooperation 
mit den Stadtwerken in diesem wich-
tigen Projekt erfolgreich fortgesetzt 
wird“, sagt Bernd Nottebaum, Bau-
dezernent der Landeshauptstadt. 
Die umfassende Datenbasis kann 
fachdienstübergreifend eingesetzt 
werden. Daher können beispielswei-
se Themen wie Barrierefreiheit, Stra-
ßen- und Radwegeplanung oder die 
Einsatzplanung von Sicherheits- und 
Hilfskräften schnell und unkompli-
ziert bearbeitet werden.

Cyclomedia-Aufnahmefahrzeuge scannen bis Ende des Jahres wieder Schwerin 

Digitale Panoramabilder erleichtern Planungen

Bis voraussichtlich 31. Dezember 2024 befahren erneut Aufnahmefahrzeuge 
der Firma Cyclomedia Deutschland das gesamte Stadtgebiet.     © Cyclomedia
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Am Sonntag, den 1. Dezember 
2024 laden die Schelfoniker um 
16:00 Uhr zu ihrem diesjährigen 
Adventskonzert in die Schelfkirche 
ein. Auf dem Programm steht die 
„Haffner“ - Serenade von Wolf-
gang Amadeus Mozart. Sie ist die 
einzige seiner Serenaden, die es zu 
einiger Bekanntheit gebracht hat. 
Dennoch hört man sie eher selten 
im Konzert. Diese Komposition ist 
ein ungemein spritziges und auch 
humorvolles Werk, voller Gegen-
sätze und Überraschungen. Der 
wohlhabende Salzburger Mäzen 
Sigmund Haffner hatte das Werk 

in Auftrag gegeben. Es erklang 
am 21. Juli 1776 zur Hochzeit 
seiner Schwester Maria Elisabeth. 
Die Serenade bildet das Hauptwerk 
des Programms der Schelfoniker. 
Umrahmt wird es durch zwei Sätze 
aus Peter Tschaikowskis berühmter 
und äußerst beliebter Nusskna-
cker-Suite, die als ein musika-
lisches Märchenwunder vor allem 
in der Vorweihnachtszeit gilt. Die 
Leitung hat Matthias Ellinger. Der 
Eintritt ist frei. Um Spenden zugun-
sten von Projekten des Konserva-
toriums Schwerin wird freundlich 
gebeten.

Mit der Nussknacker-Suite in den Advent

Die Schelfoniker unter der Leitung von Matthias Ellinger beim Jubiläumskon-
zert 2023.                      © Landeshauptstadt Schwerin/Christina Lüdicke

Schelfoniker laden am 1. Dezember zum Konzert

Zum Verkauf steht eine 4.676 m² 
große Fläche, das Flurstück 3/121, 
der Flur 62, Gemarkung Schwerin. 
Das Grundstück befindet sich im 
Stadtteil Gartenstadt und liegt 
direkt an der Ludwigsluster Chaus-
see neben einem Einkaufszentrum.
Das Stadtzentrum ist ca. 5 Kilome-
ter entfernt und über öffentliche 
Verkehrsmittel in 5 Minuten zu errei-
chen, zu Fuß durch den Schlossgar-
ten sind es etwa 15 Minuten.
Das Grundstück ist erschlossen. Als 
Heizmedium liegt Fernwärme an. 
Das Grundstück befindet sich im 
Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 
34.04. „Neue Gartenstadt-Mitte“ 
und ist bisher als Sondergebietsflä-
che ausgewiesen. Eine Aufhebung 
des Bebauungsplanes für diesen 
Teilbereich ist beabsichtigt. Die Nut-
zung „Wohnen“ ist bei der Planung 
vorrangig zu berücksichtigen. Der 
rechtskräftige Bebauungsplan kann 
auf der Internetseite der Landes-
hauptstadt Schwerin eingesehen 
werden.
Im Grundbuch eingetragene Dienst-
barkeiten zugunsten des Nachbar-
grundstückes schränken die Bebau-
barkeit ein.
Der Bodenrichtwert für allgemei-
ne Wohnbauflächen im Stadtteil 
beträgt 170,00 €/m².
Das Grundstück soll im Rahmen 
einer zweistufigen Konzeptverga-
be verkauft werden. In der ersten 
Stufe wird vom Interessenten die 
Vorlage eines Grobkonzeptes unter 

Angabe entsprechender Referenzen 
erwartet.
Nach einer Bewertung der Grob-
konzepte hinsichtlich Städtebau/
Baukultur, nachhaltigem Bauen und 
Berücksichtigung sozialer Aspekte 
werden bis zu drei Interessenten 

aufgefordert, ein detailliertes Kon-
zept mit Realisierungsplan vorzu-
legen.
Für die Bewertung der Angebote gilt 
60 % Konzept und 40 % Kaufpreis-
angebot.
Zusätzlich zum Kaufpreis sind durch 

den Erwerber die Nebenkosten des 
Vertrages, insbesondere die Notar-
und Gerichtskosten und die Grunder-
werbssteuer zu zahlen.
Alternativ zum Kauf des Grundstücks 
ist ein Erbbaurecht, Laufzeit 60 Jah-
re, verhandelbar.
Detaillierte Informationen zum 
Grundstück werden den Interes-
senten über die Internetplattform 
ID-Gard in einem geschützten 
Datenraum zur Verfügung gestellt. 
Interessenten melden sich bitte über 
h.leu@wgs-schwerin.de und erhal-
ten die Zugangsdaten.
Ein schriftliches Angebot ist in einem 
gesonderten Umschlag mit der deut-
lichen Kennzeichnung „Gebot Ver-
kauf Grundstück Neue Gartenstadt 
- Blumenbrink“ bis zum 15.01.2025 
an folgende Adresse zu richten:

WGS – Wohnungsgesellschaft 
Schwerin mbH
Geschäftsführung
Geschw.-Scholl-Straße 3 - 5
19053 Schwerin

Der Verkauf des Grundstückes 
bedarf der Beschlussfassung der 
zuständigen Gremien der WGS. Die 
WGS behält sich vor, von einem Ver-
kauf des Grundstückes abzusehen, 
zu Nachgeboten aufzufordern oder 
das Grundstück erneut anzubieten.

Im Internet unter www.schwerin.de 
am 22. November 2024 veröffent-
licht.

WGS verkauft Grundstück in der Neuen Gartenstadt

Lageplan                              © Geodatenportal Landeshauptstadt Schwerin


